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Greuther
Mitteilungsblatt der Gemeinde

Nachrichten
Kirchhaslach

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. von 9.00 – 11.00 Uhr

 Do. von 18.00 – 20.00 Uhr

Verantwortlich für die gemeindlichen 
Nachrichten  
1. Bürgermeister Franz Grauer 

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Notdienst Wasser u. Abwasser:

Abgabetermin für die nächste Ausgabe:

08333 / 1427 
08333 / 7269 
info@kirchhaslach.de 
0172 43 78 194 

Dienstag, 21.05.2024     

432/04.2024 Kirchhaslach, 26.04.2024

 Gemeindenachrichten: 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
vom Montag, den 15.04.2024 um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach 

Tagesordnung 

1.1. Genehmigung der Niederschriften über die 
öffentl. Gemeinderatssitzung Nr. 03/2024 
vom 18.03.2024 und der Bürgerversamm-
lung Nr. 04/2024 vom 21.03.2024

Die Niederschriften wurden genehmigt. 

1.2. Information: Baustelle Kindergarten

Die Bodenleger-, Lüftungsbau-, Sanitär- und 
Fliesenarbeiten sind kurz vor der Fertigstellung 
und mit den Arbeiten an der Außenanlage 
wurde begonnen. Die Küchen und Türen wer-
den bis Ende April eingebaut, die Möbelliefe-
rungen werden Mitte Mai erwartet. Für die Er-
öffnung der neuen Kindergartengruppen zum 
neuen Kindergartenjahr fehlt noch immer das 
Fachpersonal. 

1.3. Information: Baustelle Greimeltshofer Str. 

Mit den Bauarbeiten wurde in der KW 12 be-
gonnen. Die Asphaltdecke wurde abgefräst 
und die Regenwasseranschlüsse der Anlieger-
grundstücke werden derzeit neu verlegt. Leider 
ist der Untergrund neben der bestehenden 
Straße nicht tragfähig und muss deshalb durch 
Schotter ausgetauscht werden. 

1.4. Zuschussantrag: Familienpflegewerk Unter-
allgäu/Memmingen 

Der Gemeinderat stimmte einem einmaligen 
Zuschuss für das Jahr 2024 in Höhe von 300 € 
zu. 

1.5. Billigungsbeschluss Vorentwurf Flächen-
nutzungsplanänderung und Bebauungs-
plan für Sonderbaufläche „Photovoltaik“ 
Fl.-Nr. 713, Gem. Greimeltshofen 

Der Gemeinderat billigte den o. g. Vorentwurf 
des Bebauungsplans und den Vorentwurf der 
Flächennutzungsplanänderung in der Fas-
sung vom 15. April 2024 und hat die frühzei-
tige Veröffentlichung des Vorentwurfes nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB bzw. die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen. Die Verwaltung wurde beauftragt, das 
frühzeitige Beteiligungsverfahren nach § 3 
Abs. 1/§ 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  

1.6. Auslegungsbeschluss Änderung des Flä-
chennutzungsplans und Bebauungsplan 
für Sonderbaufläche „Photovoltaik“ Fl.-Nr. 
713, Gem. Greimeltshofen (Stand 
15.04.2024, Vorentwurf) 

Der Vorentwurf der Änderung des o. g. Flä-
chennutzungsplanes und der Vorentwurf des 
Bebauungsplanes wird gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB für den Zeitraum eines Monats öffent-
lich ausgelegt. Das Planungsbüro Kling Con-
sult Krumbach beteiligt in diesem Zeitraum 
die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB. 
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1.7. Sonstiges 

a) Beschlussfassung zu den eingegange-
nen Stellungnahmen im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung und Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 2 / § 
4 Abs. 2 BauGB) über den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan mit Grünord-
nungsplan zum Sondergebiet „Freiflä-
chenphotovoltaikanlage auf der Flur-Nr. 
516, Gemarkung Herretshofen“, Stand 
20.03.2024 sowie Verfahrens- und Sat-
zungsbeschluss 

Der Gemeinderat erhob das Abwägungser-
gebnis zum o. g. Beschluss und hat den Be-
bauungsplan in der Fassung vom 22. Januar 
2024 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) be-
schlossen. Die Verwaltung wurde mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung und Ausferti-
gung beauftragt. 

b) Beschlussfassung zu den eingegange-
nen Stellungnahmen im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung und Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 2 / § 
4 Abs. 2 BauGB) über die Flächennut-
zungsplanänderung mit integriertem 
Landschaftsplan zum Sondergebiet „Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage Flur-Nr. 516, 
Gemarkung Herretshofen“ Stand 
20.03.2024 sowie Verfahrens- und Sat-
zungsbeschluss 

Der Gemeinderat erhob das Abwägungser-
gebnis zum o. g. Beschluss und stellte die 
Änderung des Flächennutzungsplanes in der 
Fassung vom 22. Januar 2024 fest. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dem Landratsamt zur 
Genehmigung vorzulegen. 

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 

Pflege- und Rückschnitt von Sträuchern,  
Hecken und Bäumen

Bitte denken Sie als Grundstücksbesitzer daran, 
dass Sie verpflichtet sind, an Straßen und Gehwe-
gen die überhängenden Sträucher und Bäume zu 
schneiden. Besonders an Kreuzungen und Ein-
mündungen ist ein regelmäßiger Schnitt unerläss-
lich. 

Sperrmüllkarten / Sperrmüllabholung 

Seit 01.01.2022 hat der 
Landkreis die abfallwirt-
schaftlichen Aufgaben der 
Unterallgäuer Gemeinden 
übernommen. Mülltonnen 
An-, Um- oder Abmeldungen 
sowie Sperrmüll-scheine für 
die Anlieferung bzw. Sperr-
müllabholung können über das Online-Portal bean-
tragt werden. Hierfür benötigen Sie die Zugangsda-
ten, die jeder Grundstückseigentümer Ende 2021 
per Post erhalten hat. Sollten Ihnen diese Zu-
gangsdaten nicht mehr vorliegen, fordern Sie diese 
bitte direkt beim Landratsamt an: 
Tel.: 08261 995-8010 
E-Mail: abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de

Um ein neues Passwort anzufordern, geben Sie 
im Online-Portal Ihre Adressnummer ein und kli-
cken auf „Passwort vergessen“. Sie erhalten dann 
ein neues Passwort entweder per E-Mail oder Post. 

Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, 
wenden Sie sich bitte an eine Vertrauensperson, 
die die Bestellung für Sie mit Ihren Zugangsdaten 
vornehmen kann.  

Spermüllentsorgung im Online-Portal bestellen: 

1.  Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im On-
line-Portal unter www.unterallgaeu.de/abfall an. 

2. Klicken Sie auf „Sperrmüll“. 

3. Wählen Sie zwischen „Sperrmüllabholung“
(Abholung innerhalb von 6 Wochen bei Ihnen 
zuhause, Bestellbestätigung und Abholtermin 
wird per E-Mail mitgeteilt) oder „Sperrmüll-
schein“ (Selbstanlieferung an der Umladestation 
Breitenbrunn, Sperrmüllschein kann ausge-
druckt oder digital mit dem Smartphone/Tablet 
an der Umladestation vorgezeigt werden). 

Bitte beachten Sie, dass die Wahl zwischen 
Sperrmüllabholung und dem Sperrmüllgutschein für 
die Umladestation Breitenbrunn für ein Jahr (365 
Tage) verbindlich ist. Erst danach können Sie 
eine neue Sperrmüllabholung bestellen oder einen 
neuen Sperrmüllschein für Breitenbrunn erstellen. 
Mit dem Sperrmüllschein für Breitenbrunn ist eine 
Anlieferung von 300 kg Sperrmüll kostenfrei. Sie 
können die Menge auch aufteilen und bis zu drei 
Mal jeweils 100 kg Sperrmüll anliefern. 
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Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Alt-
bürgermeister Johann Bertele und Ehrung 
ehemaliger Gemeinderatsmitglieder 

Am Donnerstag, 25.04.2024 fand im Feuerwehr-, 
Schützen- und Bürgerheim ein Ehrungsabend statt, 
der bereits für Mai 2020 geplant war, aber aufgrund 
der Coronapandemie leider nicht stattfinden konn-
te. 
Bürgermeister Grauer begrüßte weit über 100 Gäs-
te. Darunter ehemalige Gemeinderäte und VG-
Bürgermeisterkollegen, Mitarbeiter, Weggefährten 
sowie die Familienangehörigen des Altbürgermeis-
ters, aber auch die amtierenden Gemeinderäte, die 
Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft, Land-
rat Alex Eder und die Musikkapelle Kirchhaslach, 
die den Abend musikalisch umrahmte.  
30 Jahre lang leitete Johann Bertele mit Herzblut 
und unermüdlichem Engagement die Geschicke 
unserer Gemeinde als 1. Bürgermeister und auch 
heute noch bringt er sich ehrenamtlich rund ums 
Bürgerheim sowie in der Kirche aktiv ins Gemein-
degeschehen ein. Mit der Verleihung der Ehren-
bürgerschaft möchte die Gemeinde die Lebensleis-
tung von Herrn Altbürgermeister Bertele würdigen 
und ein Zeichen der Wertschätzung setzen.  
Altbürgermeister Bertele trat am 01.05.1978 seine 
Amtszeit als 1. Bürgermeister der Gemeinde Kirch-
haslach in einer Zeit des Wandels an – die Ge-
meindegebietsreform wurde durchgeführt, d. h. die 
ehemals vier eigenständigen Gemeinden Kirch-
haslach, Greimeltshofen, Herretshofen (bereits 
1972) und Olgishofen wurden zu einer Gemeinde 
zusammengefasst. Auch durch die neu gegründete 
Verwaltungsgemeinschaft mussten Aufgaben neu 
organisiert und bewältigt werden. In Kirchhaslach 
stand zu dieser Zeit noch kein Rathaus zur Verfü-
gung, so dass die Amtsgeschäfte (nach Feier-
abend) im privaten Wohnhaus abgewickelt wurden. 
Die Gemeinderatssitzungen fanden im ehemaligen 
Schulhaus statt. Nach Auflösung der Volksschule 
Kirchhaslach wurde dieses Gebäude abgerissen 
und durch den Bau des Rathauses ersetzt. Dieses 
erste große Projekt von Altbürgermeister Bertele, 
wurde mit der Einweihung im Jahr 1987 feierlich 
abgeschlossen. Es folgten weitere wichtige und 
herausfordernde Projekte wie der Neubau der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, 
die Ausweisung vom Baugebiet und dem Industrie-
gebiet, der Bau von fünf Feuerwehrhäusern, die 
Renovierung der Dorfkapellen und des Kinderfried-
hofes mit Kreuzweg sowie Sanierungen des Stra-
ßennetzes. Das letzte große Projekt wurde mit Be-
endigung seiner Amtszeit als Bürgermeister im 
Jahr 2008 abgeschlossen - der Bau des Feuer-
wehr-, Schützen- und Bürgerheimes. 
Diese und noch viele weitere Projekte wurden von 
unserem Altbürgermeister vorangetrieben und rea-
lisiert. Gerade in Zeiten mit angespannter Haus-
haltslage ist es ihm gelungen, mit Maß und Ziel für 

die Zukunft der Gemeinde die richtigen Planungen 
einzuleiten und umzusetzen. Seine Spuren in der 
Gemeinde reichen weit über seine Amtszeit hinaus. 
Bürgermeister Grauer gratulierte Herrn Bertele im 
Namen der Gemeinde zur Ernennung zum Ehren-
bürger und bedankte sich nochmals für alles, was 
er für die Gemeinde Kirchhaslach geleistet hat bzw. 
noch immer leistet.  

Ehrung der 2020 ausgeschiedenen  
Gemeinderäte 

Irmgard Reiser wurde für 24 Jahre im Gemeinde-
rat geehrt, davon 12 Jahre als 3. Bürgermeisterin. 

Rudolf Hackenberg, Josef Schön und  
Josef Stölzle erhielten die Kommunale Dankur-
kunde des Freistaates Bayern sowie eine Ehrung 
für jeweils 18 Jahre im Gemeinderat. 

Reinhold Bühler und Werner Sauter erhielten 
eine Ehrung für 12 Jahre im Gemeinderat  
(Reinhold Bühler 6 Jahre 2. Bgm.). 
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Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Telefon-Nr. 08333 9400-0 

Ungenehmigte private Feuerwerke 

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Ab-
brennen von Feuerwerken für Personen, die keinen 
Feuerwerk-Erlaubnisschein haben, nur am 31.12. 
und 01.01. eines Jahres allgemein erlaubt ist. Für 
Feuerwerke im Zeitraum vom 2. Januar bis 30. 
Dezember muss entweder eine Person mit Feuer-
werk-Erlaubnisschein tätig sein oder rechtzeitig 
eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden.  

Ausnahmegenehmigungen erteilt das Ordnungs-
amt der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen 
jedoch nur bei einem besonderen Anlass, wenn 
dieser mit einem öffentlichen Interesse in Verbin-
dung zu bringen ist (z. B. bei einem Ehrenbürger). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das 
Abbrennen von Feuerwerkskörpern ohne entspre-
chende Genehmigung im Zeitraum vom 2. Januar 
bis 30. Dezember eines Jahres eine Ordnungswid-
rigkeit darstellt, für die eine Geldbuße verhängt 
werden kann. 

Personalausweis/Reisepass 
Die Urlaubs- und Reisezeit rückt näher! 

Bitte prüfen Sie Ihre Dokumente rechtzeitig auf 
Gültigkeit. Beantragt werden kann das Dokument 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, 
Marktplatz 1, Zimmer 4. 

Erforderliche Unterlagen:  

- 1 aktuelles, biometrisches Lichtbild  
- Geburtsurkunde, falls zum ersten Mal bei 

der VGem Babenhausen ein Ausweis/ Pass 
beantragt wird 

- bei Kindern: Formular Zustimmung zur Aus-
stellung (zu finden auf unserer Homepage)  

Derzeit betragen die Lieferzeiten bei einem Perso-
nalausweis ca. 2 - 3 Wochen, Reisepass ca. 4 - 5 
Wochen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
08333/9400- 23, -24, -14. 
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Abfallentsorgung 

Benötigen Sie eine Sperrmüllkarte oder möch-
ten Sie z. B. eine Mülltonne abmelden, dann 
nutzen Sie bitte das Online Portal des Land-
kreises unter www.unterallgaue.de/abfall. 
Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises 
ist auch unter der Tel.-Nr. 08261 995-367 oder 
08261 995-467 erreichbar.  

- Restmülltonne 14-tägig  
Dienstag, 07.05. / Mittwoch, 22.05.24 

- Biomülltonne 14-tägig
Samstag, 11.05. / 25.05.24 

- Altpapiertonne  
Montag, 29.04. / 27.05.24 

- Gelbe Tonne 
Donnerstag, 16.05.24 

- Schadstoffmobil 
Freitag, 17.05.24 von 12.30 bis 13.15 Uhr im 
neuen Feuerwehrhaus Kirchhaslach 

Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können 
alle Stoffe mit Gefahrsymbolen z.B. flüssige Farb- 
und Lackreste (keine Wandfarbe), Lösungsmittel, 
Laugen und Säuren, PCB-haltige Kondensatoren, 
Spraydosen mit Inhalt, quecksilberhaltige Abfälle, 
Haushaltsreiniger, Rostentferner, Pflanzen- und 
Holzschutzmittel und Fotochemikalien. Auch Me-
dikamente können abgegeben werden. Wichtig ist 
laut der Abfallwirtschaftsberatung des Landkrei-
ses: Die Schadstoffe sollten in ihren ursprüngli-
chen Gefäßen bleiben und nicht zusammenge-
schüttet werden. Dies könnte gefährliche chemi-
sche Reaktionen verursachen. Die Abfallwirt-
schaftsberatung des Landkreises Unterallgäu gibt 
bei Fragen Auskunft unter Telefon (08261) 995-
367 oder -467. 

Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie 
sich bitte an die Firma Hörger in Stetten.  
Tel.: 08261/732 767.  

Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
April - Oktober 

Montag, Mittwoch, Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag   10.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag, nur Grünabfälle 15.00 bis 17.00 Uhr  

Kirchliche Nachrichten:  

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 

Gottesdienste 

Mittwoch, 01.05.24 
10.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 05.05.24 
08.30 Uhr Hl. Messe 
18.00 Uhr  Maiandacht 

Dienstag, 07.05.24 – Bittgang nach Weinried 
19.00 Uhr Treffpunkt an der Kirche 
20.00 Uhr Bittmesse in Weinried 

Samstag, 11.05.24 – Bittgang n. Pfaffenhausen 
06.00 Uhr Treffpunkt an der Kirche 
09.00 Uhr Bittmesse in Pfaffenhausen 

Muttertag, 12.05.24 
09.00 Uhr Wortgottesfeier zum Muttertag 

musikalisch umrahmt von Calimba 
18.00 Uhr Maiandacht in der Grotte 

Pfingstsonntag, 19.05.24 
10.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 26.05.24 
18.00 Uhr  Maiandacht 

Fronleichnam, 30.05.24  
08.20 Uhr    Aufstellung der Fahnenabordnungen 

am Rathaus zum Kirchenzug 
8.30 Uhr  Festgottesdienst, anschließend 

Fronleichnamsprozession der Gläu-
bigen, Musikkapelle, Fahnenabord-
nungen, Kirchenchor, Kommunion-
kinder 
Da sich die Wegstrecke letztes 
Jahr bewährt hat, wird sie dieses 
Jahr wieder so stattfinden. 

Sonntag, 02.06.24 
08.30 Uhr   Hl. Messe 

ACHTUNG:  

- Ab sofort jeden Samstag um 18 Uhr Vor-
abendmesse in Kirchhaslach 

- Ab Freitag, 03.05. immer Montag, Mittwoch und 
Freitag Mai-Rosenkranz um 18 Uhr 
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Gebrauchtkleider und Alt-
papiersammlung am  
Samstag, den 25. Mai 2024

Bitte ab 8.00 Uhr am Straßenrand bereithalten 
und bitte keine zu großen Packungen schnüren. 
Schuhe paarweise zusammenbinden, die ge-
brauchte Kleidung muss unbedingt noch tragfähig 
und sauber sein. Ein Teil der gespendeten Klei-
dung wird verkauft, um den Transport in die Ent-
wicklungsländer zu bezahlen. 

Kath. Frauenbund Kirchhaslach 

Seniorenausflug nach Nördlingen am 03.07.24 

Der diesjährige Seniorenausflug führt uns in die 
reizvolle, geschichtlich interessante Altstadt nach 
Nördlingen. Dort ist eine Stadtführung geplant (kein 
Zwang!). Anschließend lassen wir uns bei einem 
guten Mittagessen verwöhnen. Danach starten wir 
nach Wemding zur Wallfahrtskirche Maria Brünn-
lein. In einer kurzen Kirchenführung erfahren wir 
von dem dortigen Wallfahrtsgeschehen. Nach der 
Kaffeepause geht es wieder in Richtung Heimat. 
Auch die interessierten Seniorinnen und Senioren 
aus Oberschönegg und Dietershofen sind dazu 
wieder herzlich eingeladen! 

Abfahrt: 7.55 Uhr Olgishofen, 8.00 Uhr Kirch-
haslach, 8.05 Uhr Herretshofen,  8.10 Uhr Grei-
meltshofen, 8.20 Uhr Stolzenhofen,  8.25 Uhr Diet-
ershofen,  8.30 Uhr Oberschönegg  
Rückkehr gegen 19.00 Uhr 
Fahrpreis mit Trinkgeld für Busfahrer, Stadt- und 
Kirchenführung: 30 Euro  

Anmeldung bis spätestens 10. Juni bei Margit 
Grauer, Telefon 8340 

Feierabendkreis 

Liebe Seniorinnen und Senioren!

Der nächste Feierabendkreis ist am Montag, 13. 
Mai 2024 um 14 Uhr im Jugendheim Kirchhaslach. 

Bei Kaffee und Kuchen wollen wir einen schönen 
Nachmittag zusammen verbringen. Alle Seniorin-
nen und Senioren sind dazu herzlich eingeladen. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Das Team vom Feierabendkreis 

Mutter-Kind-Gruppe
Hallo Mamas mit Kindern von 0 bis 3 Jahren!

Wir treffen uns jeden Dienstag von 9 bis               
11 Uhr (außer in den Schulferien) im Jugendheim 
Kirchhaslach (Turnhalle Kindergarten) zum Spie-
len, Singen, Turnen, Basteln, usw. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 

Weitere Auskünfte bei Tamara Reiser unter der 
Tel.-Nr.: 0173 9160 038 

Vereinsnachrichten:

Musikkapelle Kirchhaslach e.V. 

Termine Mai/Juni: 

Mittwoch, 01.05.24 
11.00 Uhr Maifest in Ersingen 

Sonntag, 05.05.24 
14.00 Uhr Instrumenten-Rally 

Vatertag, 09.05.24 
18.00 Uhr Zeltfest / Vatertag in Baustetten 

Freitag, 17.05. bis Sonntag, 19.05.24 
Sommerfest in Olgishofen 

Donnerstag, 30.05.24 
08.30 Uhr Fronleichnam  

Samstag, 01.06.24 
20.00 Uhr Blech am Bach in Attenhofen 

Freitag, 07.06.24 
18.00 Uhr Blasmusikcup beim BMF Winterrieden 

Wir freuen uns, viele Freunde, Gönner und Fans 
bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

FFW Olgishofen 

Am Freitag, 10.05.2024 ist das Feuerwehrhaus ab 
19 Uhr zum gemütlichen Beisammensein geöffnet. 
Alle sind herzlich willkommen!

Auf Euren Besuch freut sich die FFW Olgishofen. 

SV Greimeltshofen e.V. 1949  

F U S S B A L L  

28.04.24 13.00 Uhr SVG II – TV Woringen II 
15.00 Uhr SVG – TV Woringen 

30.04.24 18.15 Uhr SVG Ungerhausen – SVG 
18.30 Uhr FV Winterr. II – SVG II 

05.05.24 13.00 Uhr FC Hawangen II – SVG II  
15.00 Uhr FC Hawangen – SVG 

12.05.24 13.00 Uhr SVG II - SG TV Boos II  
15.00 Uhr SVG – SV Dickenreish. 

20.05.24 13.00 Uhr SV Steinheim II – SVG II
15.00 Uhr SV Steinheim – SVG 

26.05.24 13.00 Uhr SVG II – SG Wolfertschw. II 
15.00 Uhr SVG – BSC Wolfertschw. 
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01.06.24 13.30 Uhr DJK SV Ost MM II – SVG II  
15.30 Uhr FC Heimertingen II – SVG 

T I S C H T E N N I S 

Zum Abschluss der Saison haben sechs Kinder 
und Jugendliche am Tischtennisturnier teilgenom-
men. Mit viel Begeisterung wurde um jeden Satz 
gekämpft. 
Den ersten Platz belegte Benno, gefolgt von Ferdi-
nand und Larissa. Die weiteren Plätze belegten: 
Marie (4), Jakob (5) und Franziska (6). Mit 
Stolz haben die Teilnehmer ihre Siegerurkunden 
und ein kleines Geschenk in Empfang genommen.

Rat und Hilfe 

Landkreis - Natur und Umwelt 

Rücksicht auf Jungtiere nehmen  

Insbesondere im Frühjahr sollte man beim 
Wandern und Radfahren auf den Wegen bleiben  
Unterallgäu. Im Frühling bringen viele Wildtiere 
ihren Nachwuchs zur Welt und die Wälder und 
Wiesen im Unterallgäu werden zur Kinderstube. 
Gleichzeitig sind bei steigenden Temperaturen vie-
le Spaziergänger, Wanderer, Jogger oder Radfah-
rer in der Natur unterwegs. Damit die Jungtiere 
nicht gestört oder sogar gefährdet werden, sollte 
man bestimmte Regeln beachten, rät die Untere 
Jagdbehörde am Landratsamt Unterallgäu. 
 Vor allem während der sogenannten Brut- und 

Setzzeit vom 1. März bis zum 30. Juni sollte 
man Rücksicht auf die Wald- und Wiesenbe-
wohner nehmen und die Wege nicht verlassen - 
auch nicht mit dem Mountainbike. Das erspart 
Wildtieren unnötigen Stress. Nicht betreten soll-
te man auch sogenannte Wildruhezonen, die 
vielerorts als Rückzugsort für Tiere eingerichtet 
werden.  

 Hunde sollte man anleinen oder zumindest 
stets im Auge behalten, so dass man diese je-
derzeit zurückrufen kann. In Bayern gibt es 
zwar keine generelle Leinenpflicht, die Ge-
meinden können für bestimmte Bereiche wie 
Naturschutzgebiete aber eine solche Pflicht an-
ordnen. Wird ein Muttertier von einem Hund ge-
jagt, verliert dieses wertvolle Energie, die es für 
die Aufzucht des Nachwuchses braucht. Au-
ßerdem brüten manche Vögel auf dem Boden 
und das Gelege wird leicht zur Beute, wenn die 
Tiere von einem Hund verscheucht werden.  

 Entdeckt man ein Jungtier, sollte man dieses 
nur aus der Ferne beobachten und auf keinen 
Fall anfassen. In der Regel benötigt ein allein 
gelassenes Jungtier keine Hilfe. Bei Hasen, 
Füchsen oder Rehen kommt die Mutter grund-
sätzlich nur selten zum Nest. Oft sind die Mütter 
auch ganz in der Nähe, warten aber, bis keine 

Menschen mehr da sind. Wer ein Rehkitz an-
fasst, kann diesem sogar schaden. Denn wenn 
das Muttertier einen menschlichen Geruch an 
ihm wahrnimmt, verstößt sie ihr Junges womög-
lich. 

 Braucht ein Wildtier wirklich Hilfe, etwa weil es 
verletzt ist und sonst nicht überleben würde, 
kontaktiert man am besten den örtlichen Tier-
schutzverein, den Förster, Jäger oder die Poli-
zei. Unmittelbar selbst tätig werden sollte man 
in der Regel nicht - außer, wenn ein unbefieder-
ter Jungvogel aus dem Nest gefallen ist. Diesen 
kann man vorsichtig zurück ins Nest setzen. 

Landkreis - Sprechtag 

Rat und Hilfe für Menschen mit  
Behinderung 

Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Unte-
rallgäu, Ralph-Stefan Czeschner, berät immer am 
ersten Dienstag im Monat Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige - egal, ob es um Hilfe 
beim Ausfüllen von Anträgen, um das Finden des 
richtigen Ansprechpartners oder um Rat, Hilfe und 
Informationen in anderen Belangen geht. Die 
nächste Sprechstunde findet am Dienstag, 7. Mai, 
von 16 bis 18 Uhr im Landratsamt Unterallgäu in 
Mindelheim statt. Eine Anmeldung ist erforderlich 
unter Telefon (0172) 8632103, das Angebot ist 
kostenlos. Weitere Informationen für Menschen mit 
Behinderung im Internet unter  
www.unterallgaeu.de/menschen-mit-behinderung

Virtueller Informationsabend der Fachstelle für 
Demenz und Pflege Schwaben: 
„Leistungen der Pflegeversicherung bei der 
Pflege zu Hause“ 

Wenn Menschen pflegebedürftig werden und einen 
Pflegegrad erhalten, haben sie Anspruch auf Leis-
tungen der Pflegeversicherung. Doch welche sind 
das? Wie nimmt man diese in Anspruch? An wen 
kann man sich wenden? Dieser virtuelle Vortrag 
gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen 
Leistungsarten und zeigt den Weg zu diesen auf. 
Er richtet sich an jene, die bereits einen Pflegegrad 
haben und ihre Angehörigen und alle am Thema 
Pflege Interessierten. 

Termin: 06.06.2024 um 19 Uhr, Dauer: ca. 1,5 
Stunden, kostenfrei 
Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilneh-
mer*innen nach Anmeldung.
Anmeldung und Info:  
info@demenz-pflege-schwaben.de,  
Tel: 0831/697143-18 od. -15 
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Sonstiges 

Dieselbestellung 

06.06.2024 Diesel 
15.07.2024 Diesel 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 655). 

Veranstaltungen 
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